
Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Conseil d’État — Auslegung der 
Art. 2 Abs. 1, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteu
ern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer
pflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — Repro
graphie — Kriterien für die Unterscheidung zwischen einer Lie
ferung von Gegenständen und einer Dienstleistung im Sinne der 
Sechsten Richtlinie 

Tenor 

Art. 5 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 
17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuer
system: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist dahin 
auszulegen, dass die Reprografietätigkeit die Merkmale einer Lieferung 
von Gegenständen aufweist, soweit sie sich auf eine bloße Vervielfäl
tigung von Dokumenten auf Trägern beschränkt, wobei die Befugnis, 
über diese zu verfügen, vom Reprografen auf den Kunden übertragen 
wird, der die Kopien des Originals bestellt hat. Eine solche Tätigkeit ist 
jedoch als „Dienstleistung“ im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Sechsten 
Richtlinie einzustufen, wenn sich erweist, dass sie mit ergänzenden 
Dienstleistungen verbunden ist, die wegen der Bedeutung, die sie für 
ihren Abnehmer haben, der Zeit, die für ihre Ausführung nötig ist, der 
erforderlichen Behandlung der Originaldokumente und des Anteils an 
den Gesamtkosten, der auf diese Dienstleistungen entfällt, im Vergleich 
zur Lieferung von Gegenständen überwiegen, so dass sie für den Emp
fänger einen eigenen Zweck darstellen. 

( 1 ) ABl. C 113 vom 16.5.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 4. Februar 
2010 — Europäische Kommission/Königreich Schweden 

(Rechtssache C-185/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2006/24/EG — Elektronische Kommunikation — Vorratsspei
cherung von Daten, die bei der Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste erzeugt oder verarbeitet werden — 

Nicht fristgerechte Umsetzung) 

(2010/C 80/10) 

Verfahrenssprache: Schwedisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
L. Balta und U. Jonsson) 

Beklagter: Königreich Schweden (Prozessbevollmächtigte: A. Falk 
und A. Engman) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei 
der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kom
munikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze er
zeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 
2002/58/EG (ABl. L 105, S. 54) nachzukommen 

Tenor 

1. Das Königreich Schweden hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von 
Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektro
nischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikations
netze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der 
Richtlinie 2002/58/EG verstoßen, dass es die Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen 
hat. 

2. Das Königreich Schweden trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 180 vom 1.8.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 4. Februar 
2010 — Europäische Kommission/Vereinigtes Königreich 

Großbritannien und Nordirland 

(Rechtssache C-186/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2004/113/EG — Gleichstellung von Männern und Frauen 
— Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistun
gen — Nicht fristgerechte Umsetzung in Bezug auf Gibraltar) 

(2010/C 80/11) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
M. Van Beek und P. Van den Wyngaert) 

Beklagter: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
(Prozessbevollmächtigte: H. Walker)
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Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirk
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gü
tern und Dienstleistungen (ABl. L 373, S. 37) nachzukommen 

Tenor 

1. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland hat 
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 
2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirk
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen verstoßen, dass es nicht alle Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen, innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen hat. 

2. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt 
die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 180 vom 1.8.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 4. Februar 
2010 — Europäische Kommission/Vereinigtes Königreich 

Großbritannien und Nordirland 

(Rechtssache C-259/09) ( 1 ) 

(Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden 
Industrie — Nichtumsetzung oder unterbliebene Mitteilung 

der nationalen Umsetzungsmaßnahmen) 

(2010/C 80/12) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
A. Marghelis und P. Van den Wyngaert) 

Beklagter: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
(Prozessbevollmächtigter: S. Ossowski) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der 
mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG (ABl. L 102, S. 15) nachzukommen 

Tenor 

1. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland hat 
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 
2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der 
mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG verstoßen, dass es die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukom
men, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen hat. 

2. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt 
die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 220 vom 12.09.2009. 

Rechtsmittel, eingelegt am 3. Dezember 2009 von 
Thomson Sales Europe gegen das Urteil des Gerichts 
erster Instanz (Erste Kammer) vom 29. September 2009 
in den verbundenen Rechtssachen T-225/07 und 

T-364/07, Thomson Sales Europe/Kommission 

(Rechtssache C-498/09 P) 

(2010/C 80/13) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Thomson Sales Europe (Prozessbevollmäch
tigte: F. Goguel und F. Foucault, avocats) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— das Urteil des Gerichts vom 29. September 2009 aufzuhe
ben; 

— die Entscheidung REM Nr. 03/05 der Europäischen Kommis
sion vom 7. Mai 2007 für nichtig zu erklären; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Die Rechtsmittelführerin stützt ihr Rechtsmittel im Wesentli
chen auf drei Rechtsmittelgründe.
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